
Nullus est l iber tarn malus, 
ut non aliqua parte prosit. 

Plinius 

Einführung 

A. Gegenstand und Aufgabe der Arbeit 

Der Jahresabschluß der französischen Versicherungsgesellschaften, 
wie er sich nach dem Dekret vom 29. 7. 1939 seit nunmehr knapp drei 
Jahrzehnten in nahezu unveränderter Form präsentiert, w i rd ab Ge-
schäftsjahr 1970 in neuer Fassung erscheinen. 

Die Einzelheiten der Neuregelung, die am 1. 1. 1970 in Kraf t  getreten 
ist, bestimmen das Dekret vom 29. 8. 19691 und der anschließende Erlaß 
vom 1. 9. 19692, der neben einem speziellen Kontenrahmen für die Ver-
sicherungswirtschaft  auch darauf aufbauende Formblätter für den Jah-
resabschluß der Lebens- und Schaden Versicherung im Anhang enthält. 

Unsere Aufgabe soll zunächst darin bestehen, den Jahresabschluß der 
Lebens- und Schadenversicherungsgesellschaften,  wie er der Öffent-
lichkeit vorzulegen ist, in seiner neuen formalen und materiellen Ausge-
staltung darzustellen und zu untersuchen, wobei den versicherungs-
spezifischen Tatbeständen naturgemäß besonderes Gewicht zukommt. 
Die bisher gültige Regelung soll bei der Darstellung lediglich als „Pro-
jektionshintergrund" dienen, um die Schwerpunkte der Reform sichtbar 
werden zu lassen. Obwohl die neuen Rechnungslegungsvorschriften  bis 
auf geringfügige Ausnahmen die geltenden Bewertungsregeln für die 
Kapitalanlagen und die Bilanzierungsbestimmungen für die versiche-
rungstechnischen Passiva unberührt lassen, sollen sie in unsere Unter-
suchung einbezogen werden, da frühere  Untersuchungen3 zu diesem Ge-

1 Décret du 29 août 1969 „Comptabi l i té des compagnies d'assurances et de 
capitalisation" (J. Ο., 13 septembre 1969). 

2 Arrêté du 1er septembre 1969 relat i f  aux catégories d'assurance et états à 
produire par les sociétés d'assurance et de capitalisation (J. O., 20 novembre 
1969 — édit ion des documents administratifs). 

3 Insbesondere: Ketter,  Kar l : Rechnungslegung und Prüfung der französi-
schen Versicherungsunternehmen i m Vergleich zur Regelung i n Deutschland, 
Diss. Kö ln 1956. 
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genstand inzwischen durch die gesetzgeberische Entwicklung überholt 
oder lückenhaft sind. Die Kenntnis des Bewertungssystems erscheint 
uns vor allem unerläßlich für das Verständnis gewisser Eigenheiten und 
Zusammenhänge in der französischen Erfolgsrechnung.  Aktual i tät und 
Bedeutung des Untersuchungsgegenstandes lassen angesichts der fort-
schreitenden Integration des Gemeinsamen Marktes wohl auch ein 
Interesse der tradit ionell international orientierten Versicherungspraxis 
vermuten. 

Wenn w i r im zweiten Abschnitt der Arbeit das französische Konzept 
der deutschen Rechnungslegung gegenüberstellen, so geschieht das nicht 
zuletzt in der Absicht, durch eine schwerpunktartig ausgelegte „Standort-
bestimmung" der Publizität deutscher Versicherungsunternehmen An-
regungen und Lösungsmöglichkeiten für deren künftige Neugestaltung 
zu gewinnen. Wi r glauben, daß dem französischen Konzept als „Muster" 
auch von seiner Zielsetzung her eine besondere Bedeutung zukommt, da 
die deutschen Reformbestrebungen unter anderem ebenfalls darauf ab-
zielen, die Rechnungslegung der Versicherungsunternehmen von einigen 
überkommenen Eigenheiten zu befreien und auf die aktienrechtliche 
Regelung abzustimmen4. Das gi l t jedoch auch im Hinblick auf eine spä-
tere Harmonisierung der Rechnungslegung im EWG-Raum. In der offi-
ziellen Begründung zu Ar t . 19 der EWG-„Schadendirektive"5 heißt es: 
„Die Gestaltung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung der 
Versicherungsgesellschaften  bleibt einer Regelung im Rahmen weiterer 
Koordinierungsmaßnahmen vorbehalten." Unter diesem gewiß lang-
fristigen Aspekt erscheint es uns ratsam, sich auf deutscher Seite mi t der 
französischen Regelung nicht nur vertraut zu machen, sondern auch die 
anstehende Reform darauf abzustellen. Das kann und darf  nun aller-
dings aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht auf eine Kopie 
des französischen Musters hinauslaufen. Bei einer Reihe von Punkten 
jedoch könnte eine Annäherung von deutscher Seite unserer Meinung 
nach den Grundstein einer akzeptablen gemeinsamen Lösung bilden. 

Gürtler,  Franz: Die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen in 
Frankreich, in : Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen i m Ausland, 
hrsg. von Paul Braeß, Ber l in 1967, S. 21 ff.  (Veröffentlichungen  des Deutschen 
Vereins für Versicherungswissenschaft,  H. 74). 

4 Vgl. Geschäftsbericht des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft 
e. V. 1966/67, S. 40. 

5 Vgl. Bundestagsdrucksache V/805 vom 2. 7.1966. 
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Β. Die Reform der Rechnungslegungs-
vorschriften für Versicherungsunternehmen 

in Frankreich durch das Dekret vom 29. 8.1969 

I. Zielsetzung der Reform 

Als die bisher gültigen Rechnungslegungsbestimmungen6 am 29. 7.1939 
erlassen wurden, bildeten sie den Höhepunkt und vorläufigen Abschluß 
einer Entwicklung, die ein Jahr zuvor die allgemeine materielle Staats-
aufsicht über das Versicherungswesen in Frankreich begründet hatte. 

Dabei wurden die in anderen Ländern (insbesondere der Schweiz) 
auf diesem Gebiet gesammelten Erfahrungen bei der Gesetzgebung ver-
wertet, gleichzeitig aber auch eigenständige Lösungen verwirklicht. 

Einen ähnlichen Höhepunkt markieren auch die neuen Rechnungs-
legungsvorschriften.  Ging es 1939 um die Schaffung  eines speziellen 
Rechnungslegungssystems für die Versicherungswirtschaft,  so sind die 
neuen Vorschriften  darauf ausgerichtet, die Rechnungslegung der Ver-
sicherung der der übrigen Wirtschaftszweige anzunähern. Demzufolge 
ist der neugeschaffene  Kontenrahmen und der darauf abgestellte Jahres-
abschluß weitgehend an die Systematik des 1947 in der übrigen Wir t -
schaft eingeführten plan comptable général angelehnt. „Sehr viele Un-
ternehmen der staatlichen und privaten Wirtschaft  bedienen sich seiner: 
die Leiter der betreffenden  Unternehmen, die Aufsichtsbehörden, soweit 
es sie gibt, die Wirtschaftsdienste der Nation finden darin die erforder-
lichen Posten für die Erfolgsanalyse, für Studien und Prognosen. 

Seit seiner Ausarbeitung im Jahre 1946 wurde er ständig überprüft, 
verbessert, ergänzt und modernisiert, so daß er eine äußerst wertvolle 
Konstruktion für Lehre und Praxis darstellt. Es ist demnach nur natür-
lich, daran zu denken, ihn auch in der Versicherungswirtschaft  einzufüh-
ren", heißt es dazu in der von den französischen Aufsichtsbehörden her-
ausgegebenen Einführung zu den neuen Rechnungslegungsvorschriften 7. 

Zudem war es notwendig geworden, das Rechnungslegungsdekret von 
1939 terminologisch zu modernisieren und den veränderten wirtschaft-
lichen Gegebenheiten in der Versicherungswirtschaft  selbst anzupassen. 
„Die Probleme haben sich weiterentwickelt, die Ziele haben sich ge-
ändert", heißt es weiter in der oben zitierten Einführung. „So sind seit 

6 Décret du 29 ju i l le t 1939 fixant la comptabil ité des entreprises d'assurances 
de toute nature et de capitalisation (J. O., 17 octobre 1939). 

7 Commentaire technique du projet de plan comptable de l'assurance, hrsg. 
von der Direction des Assurances, Paris, August 1968, S. 2 — in der Uber-
setzung des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft  e.V., vgl. Rund-
schreiben 293/68 vom 4. 9.1968. 


